
Nachweis der studiengangbezogenen Eignung für Digital Engineering

Fächer Nachweis der studiengangbezogenen Eignung wird 
erbracht durch 

a) zusätzlich zu den Nachweisen der allgemeinen
Eignung: Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an
mindestens zwei weiteren mathematisch-
naturwissenschaftlichen oder technischen Fächern (z. B.
Physik, Chemie, Technik, Informatik, Biologie, o. ä.) im
Zeugnis der FachhochschulreifeDigital 

Engineering      
oder 

b) alternativ zu a) durch eine nach dem Schulbesuch
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im technisch-
gewerblichen Bereich.

 Sonstige, besonders qualifizierende Nachweise können 
auch sein: z.B. Preise, Patente, Auszeichnungen, usw. 


